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Die EPSa GmbH räumt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Recht auf Koalitionsfreiheit und 
Kollektivverhandlungen ein und verpflichtet sich zur Einhaltung aller auf dieser Basis mit der Belegschaft 
und/oder deren Vertretern getroffenen Vereinbarungen. 

Lieferanten und Import 

Die EPSa GmbH erwartet von ihren Lieferanten eine konsequente Umsetzung aller Inhalte dieses 
Dokumentes. Bei Importen wird sichergestellt, dass alle geltenden rechtlichen Vorgaben umgesetzt 
werden, dies schließt die Angabe des Herkunftslandes und die korrekte Klassifizierung der Waren ein. 

Menschenrechte 

Die EPSa GmbH respektiert die Würde jedes Menschen. Die Einhaltung der internationalen 
Menschenrechte ist daher selbstverständlich. Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Arbeitsbed ingungen, die 
nicht konform mit internationalen oder nationalen Gesetzen sind, werden nicht toleriert. 

Motivation und Weiterbildung 

Für die EPSa GmbH sind die Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den 
Unternehmenszielen, die ziel- und bedarfsgerechte Weiterbildung der Belegschaft und die Entwicklung 
von Führungskompetenzen selbstverständlich und werden aktiv betrieben. 

Schutz von Vermögen 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen ihre Arbeitsaufgaben in einer Form aus, die den Schutz des 
materiellen und immateriellen Eigentums der EPSa GmbH sicherstellt. 

Umweltschutz 

Die Sicherstellung des Umweltschutzes und aller damit in Verbindung stehenden Prozesse sind 
Bestandteil der Unternehmenspolitik und damit des täglichen Handelns der EPSa GmbH und ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Verbindlichkeit 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Grundsätze zur Unternehmensverantwortung im vollen 
Umfang bekannt. Sie handeln im Rahmen ihrer Tätigkeit danach. Bei Fragen zur Umsetzung oder 
Interpretation sowie Mitteilungen von Verstößen ist die/der unmittelbare Vorgesetzte zu informieren. 
Zuwiderhandlungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden umgehend korrigiert (wenn möglich) 
und haben disziplinarische Maßnahmen zur Folge. Verstöße von Geschäftspartnern werden ihnen 
gegenüber offen kommuniziert und es wird um Veränderung des Verhaltens gebeten. Sollte dies nicht 
zielführend sein, strebt die EPSa GmbH eine Beendigung der Geschäftsbeziehung an. Sollten Dritten 
Verstöße gegen diese Grundsätze zur Unternehmensverantwortung durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der EPSa GmbH oder Geschäftspartner bekannt werden, so wird um eine Information der 
Geschäftsführung gebeten. 
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